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1 Darstellung der Baumaßnahme 

1.1 Planerische Beschreibung 

1.1.1 Art und Umfang der Baumaßnahmen 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt im Rahmen der innerstädtischen Ent-

wicklungen um die Unterwarnow den Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über die Warnow 

im Stadtzentrum von Rostock. 

Vorhaben- und Kostenträger für den Neubau ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 

vertreten durch das Büro des Oberbürgermeisters, Fachbereich BUGA. 

 

1.1.2 Lage im vorhandenen bzw. geplanten Straßennetz 

Die neu  zu errichtende Brücke verbindet den Stadtteil Stadtmitte mit dem nördlich gelegenen 

Stadtteil Gehlsdorf. Entsprechend dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (StrWG ï MV)  § 3, Absatz 3, handelt es sich daher bei der neuen Verbindung 

um eine Gemeindestraße. 

Die Verbindung soll sich vom Stadthafen, Höhe Schnickmannstraße (Stadtteil Stadtmitte), 

über die Warnow in Richtung des nördlich gelegenen Stadtteils Gehlsdorf, Höhe Fährberg, 

erstrecken. Der Stadthafen und das Gehlsdorfer Ufer werden aktuell räumlich durch die bis zu 

560 m breite Warnow getrennt. Eine Führung der Fußgänger und Radfahrer entlang der be-

stehenden Wege um das aufgeweitete östliche Warnowgebiet herum ist sehr lang. Um beide 

Bereiche besser zu verknüpfen,  sollen  diese  dauerhaft mit einer Brücke verbunden werden. 

Die Warnow ist in diesem Abschnitt eine Bundeswasserstraße mit Einstufung als Gewässer I. 

Ordnung und wird wasserverkehrlich vielfältig genutzt.  

Eine besondere Planungsanforderung bestand darin, dass sich die neue Querung harmonisch 

in die Stadtsilhouette und in die vorhandenen Straßen- und Radwegebeziehungen einordnet. 

Die Linienführung soll sich an den Straßen Schnickmannstraße im Süden und der Straße Fähr-

berg im Norden orientieren . 

 

Auf der Stadthafenseite bindet der Fuß- und Radweg unmittelbar an den Weg ĂStadthafenñ an. 

Dieser stellt eine wichtige Verbindung für den Radverkehr in Ost-West-Richtung dar.  

 

Auf der Gehlsdorfer Seite bestehen an der Warnow Wege, die von Fußgängern, Radfahrern 

und Anliegern (z. B. den Segel- und Rudersportvereinen) genutzt werden. Westlich der Brü-

ckenankunft befindet sich die ĂUferpromenadeñ und ºstlich der ĂWellenwegñ. Beide sind nach 

dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG ï MV)  als 

Sonstige Straße gewidmet. 

Die  Brücke bindet  in die StraÇe ĂFªhrbergñ ein. Hierbei handelt es sich um eine Gemein-

destraße nach StrWG ï MV. Im Zuge des Fährbergs ist ein einseitiger unterdimensionierter 

Gehweg und kein Radweg vorhanden. Radfahrer müssen im Mischverkehr auf der Fahrbahn 

fahren. Die Fahrbahn ist mit Granitpflaster befestigt und in einem schlechten Zustand. Rad-

fahrer benutzen momentan deshalb häufig den schmalen Gehweg. Erst ab der Gehlsheimer 

Straße besteht ein gemeinsamer Geh- und Radweg, der gut bis zum Dierkower Kreuz ausge-

baut ist. Deshalb ist es notwendig, den Fährberg bis zur Gehlsheimer Straße neu zu gestalten 

und damit den Radverkehr lückenlos an das vorhandene Netz anzuschließen. Der Knoten 

Fährberg/Gehlsheimer Str./Fährstr. wird dazu zum Kreisverkehr umgebaut. 
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Die Anbindung der Grundstücke über den derzeitigen Wellenweg, soll zukünftig über die neue  

Planstraße A weiter nördlich realisiert werden. Der Wellenweg verliert dann seine Funktion 

und wird entwidmet. 

 

 
Abbildung 1: Übersichtsplan der Projektbestandteile 

 

1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

1.2.1 Trassierung 

Die neue Radwegeverbindung verläuft innerhalb bebauter Gebiete und gehört deshalb nach 

RIN 2008 zur Kategorie IR. Es wird beabsichtigt den Radweg Berlin-Kopenhagen zukünftig 

über die Brücke zuführen. Daher gilt  die Verbindungsfunktionsstufe Ă¿berregionalñ und die 

Kategorie IR II ï Ăinnergemeindliche Radschnellverbindungñ. Dementsprechend sind f¿r den 

Entwurf im Wesentlichen die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) sowie die 

Empfehlungen für die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA) anzuwenden. 

Die Straßen wurden nach der RASt 06 trassiert. 

Die Brückenlänge, einschließlich der Vorlandbrücke im Bereich des Stadthafens,  beträgt ca. 

541 m, die Straßenanbindungen vor und nach dem Brückenbauwerk betragen insgesamt ca. 

522 m. Das Brückenbauwerk ist nur für Fußgänger- und Radverkehr zugelassen. 

Die Gradiente der Brücke musste sich an verschiedene Zwangspunkte anpassen. Hierzu ge-

hören zum Beispiel bestimmte Vorgaben für die lichten Durchfahrtshöhen an bestimmten Stel-

len der Warnow oder auch Aspekte der Hochwassersicherheit in den Widerlagerbereichen. 
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1.2.2 Querschnitt 

Der Brückenquerschnitt wird zwischen den oberen Geländerhandläufen 6,00 m breit.  Zuzüg-

lich der beidseitigen Flächen für die schrägen Geländer, ergibt sich unten eine Gesamtquer-

schnittsbreite von 6,81 m. 

Die Uferpromenade sowie die Planstraße A / Wellenweg werden analog zum Bestand in einer 

Breite von 6,00 m zuzüglich beidseitiger Bankette von 1,50 m hergestellt. 

Der Fährberg wird in seiner Fahrbahnbreite auf 5,25 m zuzüglich eines einseitigen 1,50 m 

breiten Banketts reduziert und als Fahrradstraße ausgewiesen. Der anliegende einseitige 

Gehweg kann deshalb auf 2,50 m zuzüglich 0,50 m Bankett verbreitert werden. 

 

1.2.3 Streckengestaltung 

Die Trassenführung in der Lage beginnt im Stadthafen an der Kaikante in Verlängerung der 

Schnickmannstraße und endet in der alten Lage der Straße Fährberg. 

Die Gradiente berücksichtigt einen zu öffnenden Brückenteil, der 50 m hinter der Kaikante 

liegen soll sowie einen festen Teil mit einer vordefinierten lichten Durchfahrtshöhe von 8,50 m. 

 

 
Abbildung 2: Anbindepunkt im Stadthafen 
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Abbildung 3: Anbindepunkt in Gehlsdorf 

 
Abbildung 4: Fährberg, Blickrichtung Stadtmitte 
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2 Begründung des Vorhabens 

Die neue Brücke über die Warnow stellt ein zentrales Element im Entwurf des Ufer-Rundwe-

ges ĂRostocker Ovalñ dar, der den Hafenbereich (Christinenhafen und Unterwarnow) in den 

Fokus nimmt und dabei angrenzende Gebiete aktiviert. Im Kontext des städtebaulichen Ent-

wurfes ermöglicht der Brückenschlag den Ringschluss des Warnow-Runds und schafft so eine 

direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und dem bislang durch die Unterwarnow abge-

trennten Ortsteil Gehlsdorf. Dar¿ber hinaus soll die Verbindung Teil und ĂHighlightñ des Euro-

pafernradwegs ĂBerlin-Kopenhagenñ werden. 

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und 
Verfahren 

Eine Brückenverbindung zwischen der Innenstadt und den durch die Warnow getrennten 

Stadtteilen im Norden ist schon seit vielen Jahrzehnten ein Wunsch von vielen Stadtplanern. 

Diverse Querungsplanungen als Tunnel oder Brücke wurden seit den 30er Jahren immer mal 

wieder angedacht und letztendlich doch wieder verworfen. 

In den Jahren 1971 bis 1973 wurde eine Brücke vom Kanonsberg zum Fährberg detailliert 

geplant und sogar mit dem Bau begonnen. Einige Gründungspfeiler wurden hergestellt, bevor 

die Planungen und Arbeiten letztendlich doch wieder eingestellt wurden. 

Mit der ĂWarnowquerungò wurde dann im Jahr 2003 ein Tunnel zwischen den Stadtteilen 

Schmarl im Süden und Krummendorf im Norden realisiert. Dieser ist allerdings nur für 

motorisierte Fahrzeuge zugelassenen. Fußgänger und Radfahrer dürfen den Tunnel nicht 

befahren. 

In der ĂBUGA 2025 ï Brückenschlag über die Warnow ï Variantenstudieñ (Unterlage 20.3) 

wurden drei prinzipielle Möglichkeiten für eine Fuß- und Radwegquerung vom Stadthafen nach 

Gehlsdorf gegenübergestellt - Brücke, zusätzliche Fähre und Tunnel. Ergänzend dazu wurden 

diese mit der Ist-Situation, der bestehenden Fährverbindung, verglichen. Die einzelnen Be-

wertungskriterien und deren Wertung (1 bis max. 5 Punkte) sind in der nachfolgenden Abbil-

dung zusammenfassend dargestellt.  

Folgende wesentliche Rückschlüsse wurden gezogen: 

Der Rostocker Norden erfährt durch die Querung eine deutlich verbesserte Erschließung an 

das Stadtzentrum in folgender Reihenfolge: am Besten durch eine Brücke nachfolgend durch 

einen Tunnel und anschließend durch eine zusätzliche Fährverbindung. Bei der 

städtebaulichen Qualität liegen Brücke und zusätzliche Fähre gleich auf. Gefolgt vom Tunnel, 

welcher weniger architektonische und gestalterische Möglichkeiten bietet. 

Im Vergleich der Reisezeiten zeigt sich, dass Brücke und Tunnel die schnellsten Querungs-

möglichkeiten darstellen. Die Nutzung der Brücke kann ggf. unwesentlich länger dauern, so-

fern zum Zeitpunkt der Querung Schiffe passieren müssen.  Bei einer neuen Fährverbindung 

kommt es im Vergleich zu Brücke und Tunnel aufgrund von Wartezeiten zu längeren Reise-

zeiten. 
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Abbildung 5: Variantenvergleich zur Querung der Warnow (Quelle: SHP Ingenieure) 

 

Fähren können im Vergleich zu Brücke und Tunnel die nachhaltige Mobilität nicht optimal för-

dern. Aufgrund von witterungsbedingten Einflüssen sowie von festen Betriebszeiten weisen 

Fähren deutliche Nachteile gegenüber festen Verbindungen auf.  

Hinsichtlich der Kapazitäten, welche vor allem für die Bundesgartenschau 2025 entscheidend 

sind, können die zu erwartenden Besuchenden nicht durch eine einzelne Fährverbindung be-

wältigt werden. Mindestens ein zusätzliches Schiff (zzgl. eines Schiffs als Reserve) wäre zur 

Bewältigung der Spitzennachfrage zwingend erforderlich.  

Es ist festzuhalten, dass eine Fährverbindung grundsätzlich zwar machbar ist, jedoch spürbare 

Einschränkungen im Vergleich zu Brücke und Tunnel  mit sich bringt.  

Ein Tunnel verursacht erhebliche Investitionskosten und birgt zusätzlich Nachteile in der Ak-

zeptanz, welche neben nicht quantifizierbaren psychologischen Aspekten auch auf die gerin-

gere städtebauliche Wirkung zurückzuführen ist. 

Die unter Berücksichtigung aller in dieser Studie behandelten Aspekte am besten geeignete 

Variante zur Überführung von Fuß- und Radwegverkehr über die Warnow ist daher eine Brü-

cke. 






































































































































































